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Verein zur Erhaltung 


historischer land- und hauswirtschaftlicher 
 'i~ 
~~:

Maschinen und Geräte im Landkreis Gifhorn e.V. \ ..._,:~Z 

Satzung 

§1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein fahrt den Namen ''Verein zur Erhaltüng historischer land- und 
hauswirtschaftJlcI:ler'Maschinen und Geräte im landkreis Gifhom e. V.". Er soll in 
das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung lautet der Name 
''Verein zur Erhaltung historischer land- und hauswirtschaftJicher Maschinen und 
Geräte im landkreis Gifhom e. V.~. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Gifhom. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalende~ahr. 

§2 

Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

(1) Zweck, des Vereins ist die Erhaltung historischer land- und hauswirtschaftlicher 
Maschinen und Geräte und die Förderung der Naturverbundenheit. 

(2) Der Verein VftrfOlgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnOtzige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts "steuerbegOnstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der 
Satzungszweck wird insbesondere durch Erfassung der historisch' wertvollen 
land- und hauswirtschaftliehen Maschinen und Geräte im Landkreis Gifhom, 
Erwerb fOr Ausstellungs- und lehrzwecke und Restauration verwirklicht. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke, 

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßIge Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins; soweit sie in den 
Organen des Vereins tätig sind, können sie auf Antrag einen angemessenen 
Ersatz ihrer Aufwendungen erhalten. ' 
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§3 

Erwerb der Mitgliedschaft 

Mitglieder des Vereins können alle natorlichen und juristischen Personen sowie 
Organisationen und Unternehmen werden. 

(2) Voraussetzung fOr den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher 
Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet werden soll. aei beschränkt 
Geschäftsfähigen, insbesondere Minde~ährigen, ist der Antrag auch von dem 
gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur 
Zahlung der Mitgliedsbeiträge far den beschränkt Geschäftsfähigen. 

(3) Der Vorstand entscheidet Ober den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei 
Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Grunde 
mitzuteilen. 

(4) Der Verein kann EhrenmitgUeder berufen. Diese sind beitragsfrei. 

§4 

Beendigung der MHgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluß oder Austritt aus dem Verein. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenClber dem Vorstand. Bei 
beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minde~ährigen, ist die 
Austrittserklarung auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Der 
Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine 
KOndigungsfrist von 3 Monaten einzuhalten ist. 

(3) Ein MttQiied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, 
durch Beschluß des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor 
der Beschlußfassung muß der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur 
mQndUchen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluß des 
Vorstandes ist schriftlich zu begronden und dem Mitglied durch Einschreibebrief 
mitzuteilen. Gegen den Beschluß kann das Mitglied Berufung an die 
Mitgliederversammlung ein~gen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat binnen 
eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine 
Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend Ober den Ausschluß 
entscheidet • 
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§5 

Mitgliedsbeiträge 

(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbeitrage erhoben. 

(2) Höhe und Fälligkeit der Jahresbeiträge bestimmen sich nach der von der 
Mitgliederversammlung zu erlassenen Beitragsordnung. 

(3) Die 8eitragsordnung kann vorsehen, daß juristische Personen, Organisationen 
und Untemehmen einen hOheren Beitrag zu zahlen haben als natürliche 
Personen. Desgleichen kann sie vorsehen, daß der Vorstand im Einzelfall zur 
Bertlcksichtigung von Härtefällen den Mitgliedsbeitrag herabsetzen kann. 

§6 

Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand, 
b) der Beirat, 
c) die Mitgliederversamrnlung, 
d) Kuratorium. 

§7 

Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, einem 1. und 2. 
stellvertretenden Vorsitzenden, wobei einer eine Landfrau sein sollte, dem 
Geschäftsführer und dem Kassenwart. 

Dem Vorstand können bis zu 5 Mitglieder des Kuratoriums nach § 10 a mit 
beratender Stimme angehören, daß heißt ohne Stimmrecht und ohne 
Vertretungsbefugnis nach § 7 Abs. 2. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich, vertreten durch den 
Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertretenden 
Vorsitzenden und ein weiteres Vorstandsmitglied. 

(3) Der Vorstand wird auf die Dauer von drei Jahren durch die 
Mitgliederversammlung gewählt Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands 
Im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern 
können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Been~igung der 
Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. 

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die 
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen NachfOlger wählen. 
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§8 

Aufgaben des Vorstands 

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 
durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

Ihm obliegt vor allem die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung; ferner sorgt er für eine ordnungsgem~ße 
Geschäftsführung. ' 

(2) Der Vorstand entscheidet im Rahmen des Haushaltsplanes und vorbehaltlich der 
Regelung in § 10 über die Verwaltung und Verwendung der Mittel des Vereins. 

(3) Der Vorstand ist verpflichtet, in allen wichtigen Angelegenheiten die Meinung des 
Beirats einzuholen. 

§9 

Beschlußfassung der Vorstands 

(1) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit im allgemeinen in 
Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem 
stellvertretenden Vorsitzenden, unter Beachtung einer Einberufungsfrist von 3 
Tagen einberufen werden. BeschlUsse kOnnen im Umlaufverfahren g~faßt 
werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 

(2) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder 
anwesend sind. 

(3) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken in ein ~schlußbuch 
einzutragEfn und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. 

§10 

Beirat 
r 

(1) Der Beirat besteht aus dem GeschäftsfOhrer des Vereins als Vorsitzendem und 
mindestens 6 weiteren Mitgliedern. die von der Mitgliederversammlung fOr die 
Dauer von 3 Jahren gewählt werden. Der Beirat ist bei Anwesenheit vqn 4 
Mitgliedern beschlußfähig. Er faßt seine BeschlUsse mit einfacher Mehrheit. ,., 

(2) Der Beirat hat die Aufgabe. den Vorstand in wichtigen Vereinsangelegenheiten zu 
beraten. Er empfiehlt insbesondere, in welcher Weise erhaltenswerte land- und 
hauswirtschaftliche Maschinen und Geräte im Landkreis Gifhorn erhalten und 
wiederhergestellt werden sollen. Jedes Mitglied kann hierzu Vorschläge 
unterbreiten, Ober die der Beirat mit einfacher Mehrheit beschließt. Die in einem 
Protokoll'niedergelegte Beschlußempfehlung ist dem Vorstand schriftlich 
mitzuteilen. 
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(3) Der Vorstand hat innerhalb einer Frist von zwei Monaten über.... J Empfehlung 

des Beirats zu entscheiden. Will der Vorstand aus anderen als finanziellen 
Gründen dem Beschlußvorschlag nicht entsprechen, so hat er unverzüglich eine 
Mitgliederversammlung einzuberufen, die Ober die Empfehlung des Beirats zu 
entscheiden hat. 

§ 10a 

Kuratorium 

a) 	 Mitglieder des Kuratoriums sind die Vorstandsmitglieder und weitere Personen 
(natflrliche bzw. juristische Personen), die Mitglied des Vereins sein mOssen. 
Diese sind von der Mitgliederversammlung fOr die Dauer von 3 Jahren zu wählen. 

b) 	 Hauptaufgabe.des Kuratoriums ist die Beratung und Unterstützung des 
Vorstandes in finanziellen Angelegenheiten sowie Hilfestellung bei der 
Entwicklung von Museumskonzeptionen und anderen Aufgaben für die Errichtung 
und d~n Betrieb des Museums zu leisten. 

c) 	 Jedes Kuratoriumsmitglied hat eine Stimme. Das Kuratorium faßt seine 
Empfehlungen mit einfacher Mehrheit. 

d) 	 Die Mitglieder des Kuratoriums bestimmen aus der eigenen Mitte Personen zur 
Mitarbeit im Vorstani::l. 

e) Sitzungen des Kuratoriums finden nach Bedarf statt, mindestens jedoch 1 x 
jährlich. 

§ 11 

Mitgliederversammlung 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist fUr folgende Angelegenheiten zusUindig: 

a) 	Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans; 
Entgegennahme des Jahresberichts und anderer Erklärungen des Vorstands 
sowie des Jahresabschluß.- und PrOfungsberichts; Entlastung des Vorstands; 

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 

c) 	Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und des Beirats; 

d) 	Beschlußfassung Ober Änderung der Satzung und über die A).Iflösung des 
Vereins; I 

e) Beschlußfassung Ober die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluß des 
Vorstands. 
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§ 12 

'Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 1. Quartal, soll die ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer 
Frist von 2 Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens 1 Woche vor einer Mitgliederversammlung 
beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung Heantragen. Der 
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung 
bekanntzugeben, 
Ober Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen 
gestellt werden, beschließt die Versammlung. 

(3) Der Vorstand kann aus wichtigem Anlaß eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einberufen. Sie ist einzuberufen, Wenn dies nach Satzung 
erforderlich ist oder wenn mindestens 1/3 der Mitglieder dies unter Angabe des 
Grundes schriftlich beantragt. 

(4) Von jeder Mitgliederversammlung Ist durch den Geschäftsführer eine 
Niederschrift anzufertigen und von dem Vorsitzenden und dem GeschaftsfUhrer 
zu unterzeichnen. 

§ 13 

Beschlußfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder dem GeschäftsfOhrer geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den 
Versamm!iJngsleiter. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlußfähig. Hierauf Ist in der Einladung hinzuweisen. 

(3) Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen,gOltigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als 
ungOltige Stimmen. 
Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer 
Mehrheit von 3/4 der erschienen Mitglieder beschlossen werden, wobei weitere 
Voraussetzung Ist. daß mindestens die Hälfte samtllcher Mitglieder anwesend ist. 

(4) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gOitigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den belden Kandidaten, die die 
meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann 
derjenige. der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl 
entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los. 
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vom jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen Ist 

§14 

Rechnungsprüfung 

Die Rechnungsprüfung erfolgt durch zwei von der Mitgliederversammfung zu 
wählende Mitglieder. 

§13 

Auflösung des Vereins 

(1) Die AuflOsungdes Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck besOnders 
einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammfung mit 3/4 Mehrheit der 
erschienenen Mitglieder beschlossen werden; Voraussetzung ist femer, daß 
mindestens die Hälfte sämtlicher VereinsmitglIeder anwesend ist.. ' 	 , 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an das NIedersächsische Landvolk, 
Kreisverband Gifhom e. V., der es unmittelbar und ausSchließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Das Vermögen soll zur FOrderung der 
Heimatpflege und -kunde oder für sonstige gemeinnützige kulturelle Zwecke 
verwendet werden. ' 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus 
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert: 

Gifhorn, öenJ4. ~-d4rl (UI1t:.e.rl;cllriften da' GI:llndcJnqs-IJ IlI1tqUeder. m1ndestens 1; § 59 

~~~.'-Jr~ ~Ii 
/(dIt{~v-:.lJ;;t.... JF~r ~ 
Jil ; ~t::!;_ HJ.~V-eA H ~ßv--l_ 

f4J.. ttI'Hf':1Jt~ 71 jJ~1k-~ (f

!J !J:~ '. .

tel, 1ftutt,6i;ft/"-fM: 1-~ttf Itf· 
1.d;",'>v-I ....1.....:... ~~? 
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Die Mitgliederversammlung vom 22.08.1991 hat die Änderung der 
Satzung in den §§ 6, 7 Abs. 1 und 10 a beschlossen. 

Durch Beschluß der MItglIederversammlung vom 04.11.1999 wurde 
, die Satzung in dem § 2 (Zweck, Aufgaben, GemeinnOtzlgkelt) 
geindert. 

I.·' 
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a) 	 16. März 1992 

Tepper 

b) 	 Eintragungevfg. BI. 
44, Beschluß d. 
MitgliedeIVersamm
lung BI. 39-42 

c} 	 26, Mat.2000 

Kielt 

d) 	 Eintragungevfg. BI. 
101 dA, Beschluß d. 
MitglIedeIVersamm
lung BI. 86-91 dA 

." 


